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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1951

Norm

RATG §7

Rechtssatz

Eine gerichtliche Bewertung des Streitgegenstandes zum Zweck der Kostenbemessung kommt nur im Verfahren über

Klagen mit der Möglichkeit einer Äußerung des Gegners zum Antrag auf Bewertung des Streitgegenstandes, nicht aber

im Verfahren über Rekurse gegen eine einstweilige Verfügung in Frage.
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